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Der Vorstand   

Saurs 47 

6491 Schönwies 

 

 

 

Dieses Anschreiben senden Sie bitte mit Ihrem Mitgliedsantrag an den Verein. Innerhalb von 
2- 3 Wochen erhalten Sie eine Rückmeldung auf Ihren Antrag. 

  

 

 

ANTRAG AUF MITGLIEDSCHAFT  

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Sportverein SK Schönwies und übersende Ihnen 
anbei meinen Mitgliedsantrag. 

 Mit freundlichen Grüßen,  

 

 

 

ANLAGEN  

Mitgliedsantrag 

 Aktive und passive Mitgliedschaft  

Satzung  

Anschreiben an den Vorstand 
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MITGLIEDSANTRAG       Mitgliedsnr.: __________  

(wird vom Verein ausgefüllt)  

Dieses Dokument senden Sie bitte mit Ihrem Anschreiben an den Verein.  

PERSÖNLICHE DATEN 

 Name:  

Vorname: 

 Straße / Hausnummer:  

Postleitzahl:  

Wohnort:  

Geburtsdatum:  

Telefon:  

 [ ]AKTIVE MITGLIEDSCHAFT Jährlicher Mitgliedsbeitrag in Höhe von 15,00 €  

[ ]PASSIVE MITGLIEDSCHAFT Jährlicher Mitgliedsbeitrag in Höhe von  

[ ] 50,00 €  

[ ] 100,00€  

________ ( freier Betrag mindestens aber 50,00€)  

 

BEITRITTSERKLÄRUNG  

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt in den Verein „SK Schönwies“. 

 Ich erkenne die Satzung des Vereins an.  

Ich bin mit der Erfassung und vereinsinternen Weitergabe meiner Daten einverstanden.  

 

Ort/Datum      Unterschrift des Antragstellers:   

Bei Minderjährigen hier  

Unterschrift des Erziehungsberechtigten: 
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AKTIVE UND PASSIVE MITGLIEDSCHAFT  

Da wir ein gemeinnütziger Verein sind, der Kunst und Kultur fördert, kann man unserem Verein 

 als ein aktives Mitglied und passives Mitglied beitreten. Hier finden Sie zu beiden 

 Mitgliedschaften eine Erläuterung.  

 

AKTIVE MITGLIEDSCHAFT  

Aktive Mitglieder arbeiten an der Umsetzung der satzungsmäßigen Ziele mit und beteiligen 

 sich bei der Erarbeitung und Ausführung derselben. 

 

Sie werden zu jeder Mitgliederversammlung eingeladen und werden über die Ergebnisse der 

Mitgliederversammlungen und die wichtigsten Vorstandsbeschlüsse informiert. 

Bei Abstimmungen haben sie jeweils eine Stimme.  

Der Jahresbeitrag beträgt 15,00€ und wird zum Datum des Vereinseintritts fällig und danach  

immer jährlich zum 01.01. fällig. Passive Mitglieder unterstützen die Ziele des Vereins 
finanziell und ideell.  

 

PASSIVE MITGLIEDSCHAFT  

Sie tragen mit ihrem jährlichen Mitgliedsbeitrag dazu bei, die verschiedenen Aktivitäten von  

SK Schönwies“ zu finanzieren.  

 

Passive Mitglieder beteiligen sich in der Regel nicht aktiv an der Vereinsarbeit.  

Sie erhalten Informationen über geplante Veranstaltungen und werden über die Beschlüsse  

des Vorstandes sowie die der Mitgliederversammlungen informiert.  

Sie gehen keine Verpflichtungen ein an Mitgliederversammlungen und oder Veranstaltungen 

 teilzunehmen. Sie sind jedoch herzlich Willkommen.  

Der Jahresbeitrag beträgt mindestens 50,00€ und wird zum Datum des Vereinseintritts fällig 
und danach immer jährlich zum 01.01. fällig. 


